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Umbau der Stadtbahnhaltestelle Ebertplatz 
 
 
Auf Grund festgestellter Höhendifferenzen müssen die Bahnsteige der Haltestelle Ebert-
platz angepasst werden. 
 
In einem ersten Schritt wird zurzeit im Auftrag des Bauunternehmens das Gleis 3 (Fahrt-
richtung Breslauer Platz, Hauptbahnhof) abgesenkt. Dies ist erforderlich, da die erforderli-
che Höhenkorrektur nicht durch eine alleinige Anhebung des Bodenbelages erreicht wer-
den kann. 
 
Voraussichtlich ab dem 09.02.2009 sollen auf Basis eines detailliert abgestimmten Ablauf-
plans auch die Korrekturarbeiten an den betroffenen Bahnsteigkanten beginnen. Um un-
zumutbare Beeinträchtigungen der Fahrgäste zu vermeiden, können die Arbeiten nicht 
parallel auf allen Bahnsteigen gleichzeitig ausgeführt werden. Sie beginnen zunächst an 
Bahnsteig 4 (Fahrtrichtung Ringe).  
 
Für die Beseitigung der Mängel müssen insgesamt etwa 135 qm Bodenfliesen auf-
genommen und neu verlegt werden. 
 
Da ohnehin große Flächen aufgenommen werden müssen, hat die Stadt Köln zusätzlich 
zu der eigentlichen Mängelbeseitigung durch das Bauunternehmen an der Haltestelle E-
bertplatz ausnahmsweise die vertraglich zulässigen Bautoleranzen  
(+/- 1 cm) reduziert und angeordnet, dass sich die Bahnsteigkanten nach der Korrektur 
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mindestens 90 cm bzw. 35 cm über den Schienen befinden müssen. Insgesamt müssen 
somit etwa 210 qm Bodenfliesen aufgenommen und neu verlegt werden. Die Kosten der 
zusätzlichen Arbeiten betragen rund 48.000,00 Euro (Nettobetrag).  
 
Mit dieser Maßnahme wird gewährleistet, dass der planmäßige, vom jeweils eingesetzten 
Fahrzeugtyp abhängige Höhenunterschied von 8 cm bis 10 cm bei den Hochflurbahnstei-
gen und 5 cm im Niederflurbereich zwischen Bahnsteigoberkante und Fahrzeugfußboden 
keinesfalls überschritten wird. Der vorgenannte Abstand zwischen Fahrzeugfußboden und 
Bahnsteig ist erforderlich, um bei Verschleiß von Schienen und Radreifen sowie bei voller 
Einfederung infolge Vollbesetzung der Fahrzeuge immer noch die Bauvorschriften für 
Stadtbahnanlagen zu erfüllen, Stolpergefahren bzw. ein Aufsetzen oder gar Nichtöffnen 
der Türen zu vermeiden und somit einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. 
 
Da für die über die reine Mängelbeseitigung hinausgehenden Arbeiten weitere Fliesen 
hergestellt werden müssen und in der Karnevalswoche auch in den Nachtstunden keine 
Arbeiten ausgeführt werden können, kann der ursprünglich für Ende Februar 2009 vorge-
sehene Abschluss der Bahnsteigarbeiten nicht mehr eingehalten werden und verschiebt 
sich voraussichtlich bis April 2009. 
 
Die Ausführung der Regulierungsarbeiten erfolgt mit geringer Beeinträchtigung der Fahr-
gäste in den betriebsarmen Zeiten von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr. 
 
Auf Grund der aktuell anhaltend tiefen Temperaturen können weiterhin diverse sonstige 
Arbeiten, wie z.B. das Einziehen von Kabeln für die Aufzugsanlagen und Fliesenarbeiten 
an den Aufzugsschächten nicht planmäßig durchgeführt werden. 
 
Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme verschiebt sich hierdurch voraussichtlich bis Ap-
ril 2009. 
 
 
gez. Streitberger  
 


